
1.

Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof
der Evangelischen Kirchengemeinde Gerhardtsgereuth

der Evangelischen Kirchengemeinde Gerhardtsgereuth hat aufgrund von $ 44 Absatz 1 des
Kirchengesetzes Kirchengesetz über die evangelischen Friedhöfe in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
(Friedhofsgesetz - FriedhG) vom 20. November 2020 (ABl. EKM 2020 s. 228), in seiner sizung am 29. November 2023
die folgende, geänderte Friedhofsgebührensatzung beschlossen.

51
Ruhefristen

Für den Friedhof in Gerhardtsgereuth gelten folgende Ruhefristen:

L. frir Erdbestattungen 20 Jahre,

2. für Urnenbestattungen 20 Jahre

s2
Gebühren

(1) Die in dieser Gebührensatzung mit einer Gebühr belegten Leistungen sind ausschließlich dem Friedhofsträger
vorbehalten.

(2)Tarife:

Euro
Eniverb des Nutzungsrechts entsprechend der Zuordnung im Gesamtplan je-
weils für die gesamte Dauer der
ERDGRABSTATTCNI

t.t.L $qrg_qqd !is:q ?
Erdwahgrabstätte (1 Sarg)

7.L.2 Erd rabstättenb (1Sarq)

rabstätte
L.L.2,2 Erdreihengrabstätte, f riedhofsgeptlegt nicht

vorgesehen

nennung werden nach Ausführung ohne Aufschlag an den Nuuungsberech-
weiter berechnet.)

L.1..3 Grabstelle in Sarggemeinschaftsgrabstätten auf die Dauer der Ruhezeit nicht

(einschließlich Anlage, Gestaltung, tnstandhaltung und pflege durch
den Friedhofsträger sowie Namensnennung. Die Namensnennung wird
durch den Friedhofsträger in Auftrag gegeben, Die Kosten für die Namens-

einschließlich Anlage, Gestaltung, tnstandhaltung und pflege durch den
Friedhofstrager sowie Namensnennung; pro Jahr
(Die Namensnennung wird durch den Friedhofsträger in Auftrag gegeben. Die
Kosten für die Namensnennung werden nach Ausführung ohne Aufschlag an
den weiter peleqlt!-et)_ _

vorhanden

t.2

GRABBEREC} NGUNGSGEBI

1.t

1.1.1,L 400,00

150,00

I.I.2,T 300,00

1".2.L

1..2.1.1

1..2,L.2
300 00

300,00

L.2.2

1.2.2.L

für Kinder e Grabstelle
Kinder vor Vollendunq des 2. Lebensiahres

Erdwahlgrabstätten für Kinder ab Vollendung des 2. Lebensjahres bis vor

Erdreihenqrabstätten für Kinder
Erdreihenqrabstätten für Kindern vor
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L,2,2.2

i

t111')
:

: L22.4
:

Erdreihengrabstanen für Kinder vor Vollendung des 2 Lebensjahres, nicht
friedhofsgepflegt

vorgesehen(einschließlich An lage, Gestaltung, I nstandhaltung und pflege durch
den Fri edhofsträger sowie Namensnennung. Die Namensnenn ung wird
durch den Friedhofsträger in Auftrag gegeben. Die Kosten für die Namens_

ohne Aufschlag an den Nutzungsberech_

Vrllendung des 1"2. Lebensjahres
Vollendung des 2. Lebensjahres bis 00

Erdreih engrabstätten für Kinder ab Vollendung des 2 Lebensjahres bis vor nicht
Vollendung des i.2 Lebensjahres friedhofsgepflegt vorgesehen(einschließlich An lage, Gestaltung, lnstandhaltung und pflege durch
den Friedhofsträger sowie Namensnennung Die Namensnennung wird
durch den Friedhofsträger in Auftrag gegeben Die Kosten für die Namens-. ngnnung werden nach Ausführung ohne Aufsch lag an den Nutzungsberech- ,

tigten weiter bereclrnet )
Fehl- oder Totgeburten für die nach , nicht

Grabstelle in Gemeinschaftsanlage für
staatlichem Recht eine Bestattungspfl icht nicht besteht für die Dauer von ,.. , vorhanden
Jahren, pro Jahr

URNENGRABSTATTEN

Reservierung
Wird ein Nutzungsrecht an einer Wahlgrabstätte ohne zeitgleiche Anmeldung
einer Bestattung vergeben ($ 22 Absau 5 FriedhG) , wird ab dem Zeitpunkt
der N utzungsrechtsvergabe die jährliche Grabberechtigu ngsgebühr nach den
Tarifstellen 1 1,2.1 und 1,3.1 erhoben
Verlängerung

1.2.3

1.3

1.3.1

L,3.2

lst bei Bestattungen auf einer Erd- oder urnenwahlgrabstätte, an der bereits
ein Nurzungsrecht besrehr, zur Einhaltung der Ruheiist Jie üä,ünöng o.s
Nutzungsrechtes erforderlich, wird fur die verlängerungszeiträr*.idie gunr.
abgeschlossene Jahre u{a9sen, die jährrichä cräbberechtidngig.n,ii,,
nach den Tarifstellen gemäß r.r.i,, r.z.Lund 1.3,1 sowie tr;rväiün"g;rngr_
zeiträume, die weniger ars ganze Jahre umfassen, für leoen anges"ctrtosse-
nen Monat ein Zwölftet der jährtichen Grabberechtigungsgebühr näir., oän r*
{ifstellen geryaß 1..i.:!, L2:Lund j..3.L erhoben,.

L,4

7,4.1

1..4.2

23-1L.0 Ordnung über Frieclholsgebühren j.1,2023.tmdx
Seite 2 von 5



---a

3.1

FRIEDHOFSUNTERHALTUNGSGEBUHR
(pro Jahr und Grabstelle, für die ein Nutzungsrecht besteht, abgerechnet auf

BESTA

00

3.

3,1,1

3.L.2
3.1.3

3.3.1

5,1.L

5.L.2

5,1.3

Urnenbeisetzung
v0n unter 2

- jwird nicht
:

i erhoben

wird nicht

wird extern
:. ,.j

KIRCHEC

Zulassung von Gewerbetreibenden
Bestatter Gartenbaubetriebe

von Gewerbetrei benden für L Jahr
von Gewerbetreibenden für 3 Jahre

Ablehnung I Rücknahme / Widerruf einer Zulassung (auch Widenuf einer 10,00
Zulassung für Rednerin nen und Redner gemäß 5 19 Absatz 3 Satz 4

Vorqano

auf

00

20

50

I
(3) Für die der Umsaasteuerpflicht unterliegenden Gebührenpositionen wird zusäElich die gesezliche Umsatzsteuer
erhoben und separat im.Gebührenbescheid ausgewiesen, Leistungen, die der Umsausteuelr unterliegen, sinO
entsprechend gekennzeichnet (*zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer in der jeweils gültigen Fassung, Lgyo Stand 2021).

53

Gewerbliche Leistungen

Für nicht in dieser Gebührenordnung aufgefühfte Leistungen gewerblicher Art (2. B. Gießen, Sauberhalten, Bepllaniung,
gärtnerische Arbeit) richtet sich das Entgelt nach einer besonderen Entgeltordnung bzw. dem 

'nnienot 
Oäi

Friedhofsveruvaltung,

s4
Inkratttreten

Die vorstehende Gebührenordnung tritt 14 Tage nach ihrer veröffentlichung, jedoch nicht vor dem L.L.2024 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Gebührensauung vom 11.11.2015 außer Kraft, H,taßgebend für die Anwendung ist der iug däi
Zusage der Leistung,

3.2

3.3

4.

5.

5.1

5.2
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Friedhofsträger:

Evangelische Kirchengemeinde Gerhardtsgereuth

Gerhardtssereuth, den ? -9.:.ry0tt ,...|...fr 2 3

Genehmigungsvermerke:

1. Kreiskirchenamt

/?. 4L_ 7.1 D.S

Erfurt, den

+tildü,rn<tn^ ^lt^^---------rv-:-

Nur für Thüringen:

2, Landratsamilfandestrurmarltungsarnt .{frid}*rgrtan .xs<n

Die genehmigte

Vorsizender des Gemeindekirchenrates

Mitglied des Gemeindekirchenrates

/.ä."

Amtsleiterin/Amtsleiter

der Evangelischen Kirchengemeinde Gerhardtsger'euth vom

j

23-11.0 Ordnung über Friedhofsgebühren 11.2023.tmdx
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Ausfertigung:

Die vom Gemeindekirchenrat der Kirchengemeinde Gerhardtsgereuth ,29_, 4
^

..*P.*,S.,,. beschtosseneam
Friedhofsgebü hrensatzung für den Friedhof in Gerhardtsgereuth wurde dem Kreiskirchenamt Erfurt als zuständiger
Aufsichtsbehörde angezeigt, Die Aufsichtsbehörde hat am lg /p. &c>J3 unter dem Aktenzeichen

vorstehend genannter ordnung die kirchenaufsichtliche Genehmigung erteilt,

Nur für Thüringen:

Die Rechtsaufsichtsbehörde, die für die Kommunalgemeinde zuständig ist, auf deren Gebiet sich der Friedhof befindet,
die erforderliche Genehmigung erteilt.hat am 

"26 
. €{ . aoeY

Die vorstehend benannte Friedhofsgebührensatzung der Kirchengemeinde Gerhardtsgereuth wird hiermit ausgefertigt
und öffentlich bekannt

r/*/ (Ort),

r':
?. 7q 

Amrsteiterin/Amtsleirer0

b

c

Gemäß 5 29 Abs' 1 sau 4 FriedhG dürlen je Erdwahlgrabstelle bis zu 2 urnen beslattet werden, soweit eine störung der Totenruhe bereits Bestatteterausgeschlossen ist. Der Friedholsträger kann die Anzahider urnen auf eine urne nescnianrcn. 
--

Handell es sich um einen Monopolfriedhof, also den einzigen Friedhof im ort, muss dieser Erdreihengrabstätten vgrhalten.
Die Regelung kann teilweise entfallen, wenn für verlängerungszeiträume, die weniger als ein ganzes abgeschlossenes Jahr umtassen, Gebühren nichterhoben werden soilen.

Enlsprechend der aul dem Friedhof angebotenen Grabstättenarten müssen auch die Bestattungsgebühren erhoben werden. sollten die Bestattungenehrenamtlich, z' B per Nachbarschaftshilfe durchgeführt uno oatitr teinÄ c.o-rhi.;äh.üm^*räri, irt auch dies in oei äieunorsgeotihrenordnung zuvermerken' Bedient sich der Friedholsträger beider Durchführung der Besratrung d., Hitfrä;riöri"tr'rr:;;.;i;$#;rnirilt ,n.nr.ns, müssen dielür diese Dienste durch den Drinen erhobene Kosten Eingang in o.ie oeluilioronr.s rillär uno durch den Friedhofsträger von den Hinterbliebenenerhoben werden. Eine unmittelbare Abrechnung zwisctren o'ritte"n und Hinterbliebenen ist 
"unzutässig.

Die Bestaüungsgebühr kann fqlsg$p.. Le-istungen umfassen: Annahme und Aufbewahrung des sarges, Bereitstellung des sarges zurBestattung/Trauerfeier, Herstellen ünd schließen dei Grabes, bis zu sechs sarqtag.i, crurtirÄrurt.
sollten Friedholskapellen oder Feierhallen auf einem Friedhof vorhanden sein, können dort gemäß s 19 AbsaE 1 saE 1 Friedhc dem charaker eineskirchlichen Friedhofsentsprechend, särge und urnen zur kirchtichen eesrattüng, iriniärr*lätä.iör-Äil;üs-rää;;iä srilen Abschiednahmeaufgebahrt werden Die Tarilstelle kann.folgende Leistungen,*1ptg1 Ärtl.nrü.ärg äit pflanzendekoiation ,,no 6*rn, Bereitstellung desMusikinstrumentes (insbesondere Orgel oder itarmonium) od'er der rvruskuueruiüung.g.rää; l;.i.ung und Reinigung. wenn auf dem Friedhof kein fürBestatlungsfeiern geeigneter Raum vorhanden ist, können enrsprechend S rs nui:5 F,iäuno iii.ur'orrira$, oi. ilönäröä"bäujän.u.n kirchtichen auchfür nlchtkirchliche Bestattungsfeiern zur verfügung stellen. Die G'ebühren fallen in diesen iiir.n rtiioie Nurzung des Kirchengebä,des an.
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Seite 5 von 5



gemeinde Gerhardtsgereuth AZ:63/23-11.O

öffentlichen Rechts

Gebührenordnung für die Nutzung von Räumlichkeiten
und Grundstücken der Kirchengemeinde vom 29. November 2023

Der Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde Gerhardtsgereuth hat in seiner

Sitzu ng vom 29. Novemb er 2O23 die nachstehende Gebührenord nu ng beschlossen:

Gegens,"no1l. Gebühren

(1) Für gottesdienstliches Handeln wird gemäß derzeit gültigem Recht keine Gebühr erhoben.l
Verkündigendes und seelsorgerliches Handeln gehört zum unmittelbaren Auftrag der
Kirchengemeinden in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und geschieht neben

den allgemeinen Gottesdiensten auch bei Taufen, Trauungen, Beerdigungen oder ähnlichen
Anlässen (Kasualien).

(2) Taufen, Trauungen, Beerdigungen oder ähnliche Anlässe finden bevorzugt in einem
Kirchengebäude statt.

(3) Für die Benutzung von Räumen oder Grundstücken bzw. bei der lnanspruchnahme von
Leistungen der Kirchengemeinde aus Anlass einer Kasualie, durch die für die
Kirchengemeinde zusätzliche Aufwendungen entstehen, werden Gebühren und Auslagen

(Kosten) nach dieser Ordnung erhoben, soweit solche nicht bereits nach einer anderen
Gebührenordnung erhoben worden sind. Gleiches gilt für Anlässe, die ohne Beteiligung der

Kirchengemeinde in deren Räumen oder auf deren Grundstücken stattfinden.

( ) lm Übrigen richtet sich die Nutzung nach den $$ 19 und 20 des Vermögensverwaltungs-
und Aufsichtsgesetzes und den Nummern 19.1 und 20 der Vermögensverwaltungs- und

Aufsichtsverordnung.

s2
Kostenschuldner

(1) Schuldner der Kosten ist:

a. wer eine Nutzung von Räumen oder Grundstücken mit oder ohne Beteiligung der

Kirchengemeinde außerhalb der ortsüblichen Gottesdienstzeiten veranlasst,

b. oder für wen die Kirchengemeinde im Zusammenhang mit einer Kasualie oder
Benutzung von Räumen und Grundstücken nach a) tätig wird.

t Vgl. Nr. 19.1 Satz 4 Ausführungsverordnung zum Kirchengesetz über die Vermögensverwaltung und die Aufsicht in der

Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Rechtssammlung Nr. 870.1)

23-11.0 Gebührenordnung für Nutzung von Räumlichkeiten 11.2o23.tmdx Seite 1



(2) Für die Kostenschuld haftet in jedem Falle auch, wer sich gegenüber der Kirchengemeinde
schriftlich zur Tragung der Kosten verpflichtet hat.

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner

s3
Entstehung der Kostenschuld, Fälligkeit

(1) Die Kostenschuld entsteht mit der Beantragung der Kasualie, der lnanspruchnahme einer
Leistung der Kirchengemeinde oder bei der Beantragung einer Benutzung von Räumen oder
Gru ndstücken der Kirchengemeinde.

(2) Die Kosten werden durch Bescheid erhoben und sind sofort nach Bekanntgabe des
entsprechenden Bescheides fäl lig.

(3) Die Kirchengemeinde kann die Benutzung von Räumen und Grundstücken oder die
' lnanspruchnahme von Leistungen verweigern, wenn erwartet werden muss, dass Kosten

nicht entrichtet und entsprechende Sicherheiten auch nicht geleistet werden können.

s4
Stundung, Erlass und Rückzahlung von Kosten

(1) Forderungen dürfen von der zuständigen Stelle nur gestundet, niedergeschlagen oder
erlassen werden, wenn

a. im Fall der Stundung die sofortige Einziehung mit erheblichen Härten für die
zahlungspflichtige Person verbunden wäre und der Anspruch durch die Stundung
nicht gefährdet wird;

b. im Fall der Niederschlagung feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolghaben
wird, oder wenn die Kosten der Einziehung außer Verhältnis zur Höhe des

Anspruchs stehen;
c. im Fall des Erlasses die Einziehung nach Lage des einzelnen Falles für die

zahlungspflichtige Person eine besondere Härte bedeuten würde. Das Gleiche gilt
für die Rückzahlung oder die Anrechnung von geleisteten Beträgen.

(2) Sind der Kirchengemeinde im Zusammenhang mit einer beantragten Kasualie oder
Benutzungvon Räumen und Grundstücken zusätzlicheAufiruendungen entstanden, ohne
dass die Kasualie stattfindet oder der Anlass wahrgenommen wird, so sind die
entstandenen Aufiruendungen in voller Höhe zu erstatten. Bereits gezahlte Kosten werden
nicht, auch nicht teilweise, zurückgezahlt. Absatz 1 bleibt davon unberührt.

ss
Veranstaltungen ohne Beteiligung der Kirchengemeinde

Die Nutzung kirchlicher Räume oder Grundstücke bedarf- mit Ausnahme nichtkirchlicher
Bestattungen - in jedem Einzelfall einer Entscheidung des Gemeindekirchenrates. Ein
Anspruch auf Nutzung entsteht durch diese Ordnung nicht. Die Nutzung wird insbesondere
versagt, wenn sie im Widerspruch zur Widmung des Raurnes oder des Grundstückes steht
oder ein anderer Grund für einen Nutzungsausschluss nach Nummer 20
Vermögensverwaltungs- und Aufsichtsverordnung vorliegt.
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s6
Rechtsbehelfe

(1) Gegen einen Bescheid der Kirchengemeinde aufgrund dieser Gebührenordnung ist derwiderspruch zulässig' Der Widerspruch ist bei der Kirchengemeinde einzutegei.

(2) Kann dem widerspruch nicht abgeholfen werden, so isr der Vorgang an das
Kreiskirchen amt zur endgürtigen Entscheidung weiter zu reichen.

(3) Das Einlegen eines widerspruchs hemmt nicht die Verpflichtung zur soforrigen Zahlung
des Kostenbetrages. '-o

s7
Kosren und Gebühren für die Nutzung der Kirchengebäude

(1) Für die Benutzung von Kirchengebäuden oder vergleichbaren Räumlichkeiten oder
Grundstücken außerhalb der ortsüblichen Gottesd-ienstzeiten wird eine pauschalisierte
Nutzungsgebühr wie folgt erhoben:

a. für Taufen , Trauungen, Ehejubiläen und andere kirchliche
Jubiläen

.t, ln.\ ruff.i'1.+,,ficrre:e'b'sättunSien und damit ^

irh Zusammenhang stehlnde G"aänrc"i"rn .....,....,........... ....0,OO €

für nicht kirchliche Besrattungen und damit
im Zusammenhang stehende Gedenkfeiern

d' für andere Anlässe ohne Beteirigung der Kirchengemeinde

c.

f. für Heizkosten, sofern diese anfallen, pauschal. nicht zutreffend2

g. für Reinigungskosren, pauschal

e Läutegebühr

* für eine / einen A- oder B-Musiker.in (oder vergleichbar)
- für eine / einen C-Musiker.in (oder vergleichbar)

nur nach Ein-
zelfallentscheidung
min. aber 150,00 €

45,OO €
35,OO €

h für das Stellen eines Organisteh / einer Organistin außerhalb
seiner / ihrer Arbeitszeit, sofern dieser/diese von der Kirchengemeinde
vermittelt wird

- für eine / einen D-Musiker.in (oder vergleichbar) ..................................3O,00 €
- für eine / einen Musiker.in ohne

(2) Leistungen von Dritten (Auslagen) sind nur zu erstatten, wenn entsprechende Kosten derKirchengemeinde in Rechnung gestellt worden sind.

regelmäßig im zeitraum vom 1' oktober bis 30. April; außerhalb dieses Zeitraumes auf wunsch derldesKostenschu ldners/Kostenschu ldnerin
gemäß Verwaltungsdienstordn'ng^lTjj: Einzelvergütung im kirchenmusikalischen Dienst in der Evangelischen Kirche inMitteldeutschland vom 25. Janu a, ZOZZ Agt.S.54),"

23-11.o Gebührenordnung für Nutzung von Räumrichkeiten 1r,2o23.tmdx Seite 3



\
(3) Der Gemeindekirchenrat kann bei anderen Veranstaltungen Mieten außerhalb dieser

Ordnung vereinbaren.

s8
lnkrafttreten

(1) Die Gebührenordnung tritt nach ihrer kirchenaufsichtlichen Genehmigung am
1. Januar 2O24in Kraft. Sie wird durch die Kirchengemeinde ortsüblich bekannt gemacht.

(2) Mit lnkrafttreten dieser Gebührenordnung treten alle bisherigen Kasualgebührenfest-
legungen außer Kraft.

Gerhardtsgereuth, den 29.

Vorsitzender GKR

(rer
*kt 4,

*

Kirchenaufsichtliche Genehmigu ng:

Kreiskirchenamt Erfurt

Erf ur t, a"" .. 7..?.'. 7.?..t.. 7

Gc.^cr,-*; S*(\ 9g11^atk-
Lc,.'cn r-a\stu .Il t|ntae.rgLn nsen

4w

LG.o<.L*
\

* Et4

Seite 4
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LANDRATSAMT
HILDBURGHAUSEN
Amt für Kommunalaufsicht

Landratsamt Hildburghausen, Wiesenstraße 18, 98646 Hildburghausen

per Em pfa ngsbestätigu ng

Kreiskirchenamt Erfurt
G ru ndstückswesen
Sch midtstedter Straße 42

99084 Erfurt

Ihre zelchen

KKA EF, postolnoänor

31, )/,N, ftütt+

0 36 85 I 4 45-195
0 36 85 I 4 45-578
www. landkreis-hildburghausen.de

Telefon
Telefax
lnternet

Ihre Nachricht Unser zeichen a (o368s)
445 L95

Auskunft erteilt
Frau Bartenstein

Datum

26.Ot.202415-Bar/0255-23

Vol lzug des Thüringer Bestattungsgesetzes (ThürBestG);
hier: Genehmigung der Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof der Evangelischen Kir-

chengemeinde Gerhardtsgereuth und der Gebührenordnung für die Nutzung von Räum-
lichkeiten und Grundstücken der Kirchengemeinde vom 29.11.2023

Anlagen: - Friedhofsgebührensatzung in 2-facher Ausfertigung
- Gebührenordnung in 2-facher Ausfertigung
- Empfangsbestätigung

Aufgrund des 5 33 Abs. 2 ThürBestG erlässt das Landratsamt Hildburghausen folgenden

BESCHEID:

Die vom Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirchengemeinde Gerhardtgereuth am
29.LL.2023 beschlossene Friedhofsgebührensatzung für den Friedhof der Evangelischen Kir-
chengemeinde Gerhardtsgereuth sowie die Gebührenordnung für die Nutzung von Räumlich-
keiten und Grundstücken der Kirchengemeinde vom 29.11-.2023 wird

genehmigt

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei.

T

Vlele Fragen können auch fernmündlich geklärt werden. sie sparen Zeit und Geld, wenn Sie uns anrufen und im Schrlftverkehr
Ihre Telefonnummer ang€ben.
Sprechzeiten für alle Amter: Bankverbindung:
Mo: 08,00-12.00 Uhr Di: 08.00-12.00/13.30-16.30 Uhr Kreissparkasse Hildburghausen
Do: 08.00-12.00/13.30-18.00 Uhr Fr 08.00-11.30 Uhr Kto.-Nr. 1 110 100 325
IBAN;DE9884O54O4O111O1O0325 BIC: HELADEFIHIL BLZ: 840 540 40

fr
i!r:rlIrs:$
il 1 f ,iJ |;t v3,;)?r r.s.!i)t)
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Begründung:

Mit Schreiben vom 2L.L2.2O23legte die Evangelische Kirchengemeinde Gerhardtsgereuth die vom
Gemeindekirchenrat am 29.11.2023 beschlossene Friedhofsgebührensatzung sowie die Gebühren-
ordnung für die Nutzung von Räumlichkeiten und Grundstücken der Kirchengemeinde vom
29.IL.2O23 dem Landratsamt Hildburghausen vor, und beantragte deren Genehmigung.

Die Satzung und die Gebührenordnung sind nach S 33 Abs. 2 S. 1 des ThürBestG genehmigungspflich-

tig.

Zuständige Genehmigungsbehörde ist entsprechend 5 118 Abs. 1Thüringer Kommunalordnung das

Landratsamt Hildburghausen als untere staatliche Verwaltungsbehörde (Rechtsaufsichtsbehörde für
die Stadt Hildburghausen, in deren Gebiet sich der Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde
Gerhardtsgereuth befindet).

Gemäß 5 33 Abs. 2 S. 2 ThürBestG wurde im Zuge des Genehmigungsverfahrens als fachlich be-

troffene Behörde das Ordnungsamt des Landratsamtes Hildburghausen angehört und zu einer Stel-

lungnahme aufgefordert. Das Ordnungsamt hatte gegen die Friedhofsgebührensatzung keine Ein-

wände.

Bei der Prüfung der Friedhofsgebührensatzung haben wir festgestellt, dass die vorgelegte Satzung

die Bestandteile wie den Abgabepflichtigen sowie den Zeitpunkt der Entstehung und Fälligkeit der
Schuld nicht enthält. lnsoweit steht die vorgelegte Satzung nicht mit 5 2 Abs. 2 ThürKAG im Einklang.

Die Gebührenordnung für die Nutzung von Räumlichkeiten und Grundstücken der Kirchengemeinde
enthält aber die geforderten Bestandteile.

Die Genehmigung der Gebührensatzung darf gemäß 5 33 Abs. 2 S. 4ThürBestG jedoch nur beiVerstoß
gegen den Gleichheitsgrundsatz und in den Fällen der Kostenüberdeckung versagt werden. Anhalts-
punktq, dass_eln V_qrstoß gegen de-n G. l.ejcfr_!1eit.sgr.unds.a_t_z vor!-{ge o_gler e_!49 (119e4_üb.er-dqqkq4gy=qr-

läge, sind nicht erkennbar. Die Genehmigung war deshalb auch für die Friedhofsgebührensatzung für
den Friedhof der Evangelischen Kirchengemeinde Gerhardtsgereuth zu erteilen.

il.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf S 3 Abs. 1 Nr. 4 Thüringer Verwaltungskostengesetz
(ThürVwKostG).

Iil.

Die Satzung und die Gebührenordnung sind nach Erhalt dieser Genehmigung durch die Evangelische

Kirchengemeinde Gerhardtsgereuth öffentlich bekannt zu machen.

Rechtsbehelfsbeleh runR:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Meiningen, Lindenallee L5, 98617 Meiningen erhoben werden.

lmA

Beck

Leiterin des Amtes


